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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1.

[0002] Verfahren und Vorrichtungen zum Erzeu-
gen von Ausstattungen oder Ausstattungsmerkma-
len durch Bedrucken von Behältern an ihrer Behäl-
teraußenfläche sind bekannt. Es ist hierbei insbe-
sondere auch bekannt, den jeweiligen vorzugsweise
mehrfarbigen Aufdruck durch berührungsloses Dru-
cken zu erzeugen, beispielsweise unter Verwendung
von nach dem Tintenstrahl- oder Ink-Jet-Prinzip ar-
beitenden digitalen Druckköpfen, von denen dann je-
der mehrere Düsen zum Ausbringen der Druckfarbe
oder Drucktinte aufweist, die elektrisch individuell an-
steuerbar sind.

[0003] Obwohl das direkte Bedrucken von Behältern
u. a. hinsichtlich der Flexibilität des Druckbildes und
dessen Gestaltung und/oder Änderung und auch hin-
sichtlich der Kosten erhebliche Vorteile bietet, be-
steht aber das Problem, dass beim Recyceln der-
artiger Behälter Behältermaterial zusammen mit der
Druckfarbe in das Recylingmaterial gelangt, was zu
einer unerwünschten Kontaminierung des recycelten
Materials führt. Um dieses Problem zu lösen, wurde
bereits vorgeschlagen (WO 2010/048119 A1), auf die
Außenfläche des jeweiligen Behälters eine zusätzli-
che Zwischen- oder Basisschicht dort aufzubringen,
wo der spätere Aufdruck auf erfolgen soll, d. h. auf
diese Basisschicht wird dann in einem oder mehre-
ren weiteren Behandlungsschritten der beispielswei-
se mehrfarbige Aufdruck aufgebracht. Das Aufbrin-
gen des die Basisschicht bildenden Materials erfolgt
im bekannten Fall durch Aufsprühen, was u. a. ins-
besondre auch bei großflächigen Aufdrucken zeitauf-
wändig ist und durch versprühtes oder verspritztes
Basisschichtmaterial zu einer Belastung der Umge-
bung führt.

[0004] Die jeweilige Ausstattung besteht damit letzt-
lich aus der Basisschicht und dem Aufdruck. Mit der
Basisschicht wird nicht nur eine Verbesserung der
Haftung des Aufdrucks erreicht, sondern es besteht
dann auch die Möglichkeit, das Material für die Basis-
schicht (Basisschichtmaterial) und die Druckfarben
bzw. Drucktinten unter Berücksichtigung des Materi-
als der Behälter so zu wählen, dass die Haftung zwi-
schen dem Aufdruck und der Basisschicht größer ist
als die entsprechende Haftung zwischen der Basis-
schicht und dem Behälter. Die Haftung zwischen der
Basisschicht und dem Behälter ist so gewählt, dass
während des gesamten Behälterzyklus und auch bei
einer eventuellen Wiederverwendung der Behälter
sich die Basisschicht mit dem Aufdruck nicht von dem
jeweiligen Behälter löst, beim Recyceln aber die Ba-
sisschicht zusammen mit dem an ihr weiterhin haf-
tenden Aufdruck von den Behältern bzw. von deren
Wand abgelöst werden kann. Dieses Ablösen erfolgt

dann z. B. mechanisch und/oder mit einem geeigne-
ten flüssigen Medium usw. Als Basisschichtmateri-
al eignen sich beispielsweise Polyolefine oder ande-
re Monomere, insbesondere auch durch Behandlung
mit UV-Licht oder UV-Strahlung vernetzbare Kunst-
stoffe oder Polymere. Insgesamt ist bei gekannten
Lösungen problematisch, dass die verwendeten Flui-
de der Basisschichten, Coatings, Finishing, etc. in der
Regel sehr dünnflüssig sind, also eine geringe Visko-
sität aufweisen, so dass deren Handling und Verwen-
dung bei sehr hohen Maschinengeschwindigkeiten
bzw. Transportgeschwindigkeiten aufgrund der Ver-
nebellung und Ablösung bisher nicht eingesetzt wird.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung oder Anlage zum Aufbringen aufzuzeigen, mit
der eine vereinfachtes Aufbringen des die Basis-
schicht bildenden Basisschichtmaterials und damit
auch der jeweiligen Ausstattung auf die Behälter um-
weltschonend und großflächig, auch mit hoher Leis-
tung möglich ist. Zur Lösung dieser Aufgabe ist ei-
ne Vorrichtung entsprechend dem Patentanspruch 1
ausgebildet.

[0006] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass die Applikation mittels Transferelement
oder -pad, insbesondere eines von der Rückseite an-
geströmten Transferelement oder -pads vorgenann-
te Verschmutzungsproblematik vollständig löst. Da-
bei ist der Einsatz eines Transferelementes deut-
lich wirtschaftlicher als z. B. der Einsatz zusätzlicher
Druckköpfe. Dabei wird das aufzutragende Fluid von
der Beschichtungseinrichtung über umlaufende und
die Transferschicht trangende Transferelemente (14,
21) übertragen. Hierbei wird der jeweilige Behälter,
z. B. die Flasche, zum Aufbringen der Basisschicht
oder des diese Schicht bildenden Basisschichtmate-
rials abgewälzt, vorzugsweise schlupffrei. Diese Ab-
wälzen kann erfolgt in der Regel dadurch, dass das
Transferelement und der jeweilige Behälter sich an-
einander abwälzen. Dabei erfolgt idealerweise kei-
ne unmittelbarer berührender Kontakt der Elemen-
te Behälter und Transferschicht, sondern die im Be-
reich größter Annäherung von Behälter und Transfer-
schicht oder Transferfläche anhaftende Flüssigkeit,
bildet eine fluidische Brücke.

[0007] Die Transferschicht ist um eine Achse, bei-
spielsweise um eine Dreh- oder Schwenkachse des
Transferelementes konvex gekrümmt, vorzugswei-
se kreiszylinderförmig konvex. Dabei ist insbeson-
dere das Transferelement ein an seiner vorzugswei-
se kreiszylinderförmigen Außenfläche die Transfer-
schicht bildendes walzen- oder ringartiges Element.

[0008] „Behälter” sind im Sinne der Erfindung insbe-
sondere Dosen, Flaschen, Tuben, Pourches, jeweils
aus Metall, Glas und/oder Kunststoff, aber auch an-
dere Packmittel, die zum Abfüllen von flüssigen oder
viskosen Produkten geeignet sind. Behälter im Sinne
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der Erfindung sind insbesondere solche aus Kunst-
stoff, beispielsweise aus PET (Polyethylenterephtha-
lat).

[0009] Der Ausdruck „im Wesentlichen” bzw. „etwa”
bedeutet im Sinne der Erfindung Abweichungen vom
jeweils exakten Wert um +/– 10%, bevorzugt um +/
– 5% und/oder Abweichungen in Form von für die
Funktion unbedeutenden Änderungen.

[0010] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:

[0011] Fig. 1 in schematischer Darstellung und im
Schnitt die Behälterwand eines Behälters sowie eine
auf die Außenfläche der Behälterwand aufgebrachte
Ausstattung bestehend aus einer Trenn- oder Basis-
schicht und aus einem Aufdruck;

[0012] Fig. 2 in vereinfachter schematischer und
perspektivischer Darstellung eine Vorrichtung bzw.
Anlage zum Aufbringen der Ausstattung in Form ei-
nes Mehrfach- oder Mehrfarbendrucks auf die Behäl-
ter;

[0013] Fig. 3 in schematischer Darstellung die Vor-
richtung bzw. Anlage der Fig. 2 in Draufsicht;

[0014] Fig. 4 in schematischer Darstellung und in
Draufsicht einen Transport- oder Förderweg der Be-
hälter durch die Vorrichtung bzw. Anlage der Fig. 2;

[0015] Fig. 5 in vereinfachter schematischer Darstel-
lung eine Beschichtungseinrichtung einer Behand-
lungsstation zum Aufbringen der Basisschicht auf die
Behälter;

[0016] Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 jeweils in verein-
fachter perspektivischer Darstellung eine Beschich-
tungseinrichtung einer Behandlungsstation zum Auf-
bringen der Basisschicht auf die Behälter bei unter-
schiedlichen Ausführungsformen der Erfindung.

[0017] In den Figuren sind 1 Behälter in Form von
Flaschen, vorzugsweise in Form von Flaschen aus
Kunststoff, beispielsweise aus PET, die in einer den
Figuren mit 2 bezeichneten Anlage oder Vorrichtung
an der Außenseite ihrer Behälterwand 3 mit einer Be-
hälterausstattung 4 durch Bedrucken versehen wer-
den. Die Behälterausstattung 4 besteht aus einer Ba-
sisschicht 5, die auch als Druckträgerschicht bezeich-
net werden kann, unmittelbar auf die Behälterwand 3
aufgebracht ist, sowie aus einem auf die Basisschicht
5 aufgebrachten Aufdruck 6 in Form eines Mehrfar-
bendrucks.

[0018] Die Basisschicht 5 dient u. a. dazu, die Haf-
tung des Aufdrucks 6 bzw. der diesen Aufdruck bil-
denden und durch die verwendeten Druckfarben oder

Drucktinte erzeugten Druckpunkte auf der Behälter-
wand 3 zu verbessern bzw. das Behälter- oder Fla-
schenmaterial von dem Druckbild zu entkoppeln, so
dass für die Formulierung der Tinte von einer ein-
heitlichen Oberflächenqualität ausgegangen werden
kann. Weiterhin dient die Basisschicht aber dazu,
Leistungsmerkmale der Tinte zu übernehmen, zum
Beispiel hinsichtlich der Recyclingfähigkeit, um bspw.
beim Recyceln des jeweiligen Behälters 1 die Aus-
stattung, d. h. die Basisschicht 5 zusammen mit dem
Aufdruck 6 problemlos von dem betreffenden Behäl-
ter zu lösen, beispielsweise in einem Treib-Sink-Ver-
fahren, bei dem die Bestandteile des geschredderten
oder zerkleinerten Behälters 2 in eine Trennflüssig-
keit eingebracht und durch diese die Bestandteile der
Behälterausstattung 4 von dem Material der Behäl-
terwand getrennt und zugleich auch in der Trennflüs-
sigkeit oder in einer weiteren Flüssigkeit durch Auf-
schwimmen von den geschredderten Bestandteilen
des Behältermaterials getrennt werden können.

[0019] Die Materialwahl für die Basisschicht 5 und
den Aufdruck 6 bzw. für die für diesen Aufdruck ver-
wendeten Druckfarben oder Drucktinten ist dabei un-
ter Berücksichtigung des Materials der Behälter 1 u.
a. so gewählt, dass die Haftung oder Haftfestigkeit
zwischen dem Aufdruck und der Basisschicht 5 grö-
ßer ist als die Haftung oder Haftfestigkeit zwischen
der Basisschicht 5 und der Behälterwand 3 und dass
vorzugsweise die Gesamtdichte der Ausstattung 5
kleiner ist als die Dichte des Materials der Behälter-
wand 3. Weiterhin sind die Materialien so gewählt,
dass die Haftung des Aufdrucks 6 auf der Basis-
schicht 5 und die Haftung der Basisschicht 5 auf der
Behälterwand 3 ausreichend groß sind, sodass wäh-
rend des gesamten Behälterzyklus und insbesonde-
re auch bei einer eventuellen Wiederverwendung der
Behälter 1 eine Trennung nicht erfolgt. Weiterhin ist
das Material für die Basisschicht 5 auch so gewählt,
dass diese eine ausreichende Flexibilität besitzt, um
Verformungen des jeweiligen Behälters 1 folgen zu
können.

[0020] Als Material für die Basisschicht 5 eigenen
sich beispielsweise Polyolefine oder andere Mono-
märe. Der Aufdruck 6 wird bevorzugt durch berüh-
rungsloses Bedrucken erzeugt, und zwar unter Ver-
wendung von mehreren, jeweils einen Farbsatz des
mehrfarbigen Aufdrucks 6 erzeugenden Druckköp-
fen, die nach dem Ink-Jet-Verfahren arbeiten und je-
weils eine Vielzahl von elektrisch ansteuerbaren Dü-
sen zum Ausbringen der Druckfarbe bzw. Drucktinte
aufweisen.

[0021] Im Detail besteht die Anlage 2 aus mehre-
ren in einer Behältertransportrichtung A aneinander
anschließenden Modulen 7.1–7.8, wobei sämtliche
Module jeweils auf einer beispielsweise identischen
Grundeinheit 8 einen um eine vertikale Modul- oder
Maschinenachse MA umlaufend antreibbaren Rotor
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aufweisen, der an seinem Umfang mit einer Vielzahl
von Behälteraufnahmepositionen bzw. Behandlungs-
positionen 10 versehen ist. Letztere sind der Funk-
tion des jeweiligen Moduls 7.1–7.8 an diesem ent-
sprechend ausgebildet. Währen des Betriebes der
Anlage 2 sind die Rotoren 9 synchron, aber gegen-
läufig derart angetrieben, dass immer dann, wenn
eine Behandlungspositionen 10 eines Rotors einen
Anschluss- oder Übergabebereich des benachbarten
Rotors 9 erreicht hat, an dem benachbarten Rotor
ebenfalls eine Behandlungsposition 10 zur Aufnah-
me oder Abgabe eines Behälters 1 bereitsteht. Die
Rotoren 9 schließen transportmäßig aneinander an
und bilden entsprechend der Fig. 4 eine mäanderar-
tige Behältertransportstrecke 11, auf der die Behälter
1 in der Behältertransportrichtung A von einer Behäl-
teraufgabe 2.1 an eine Behälterabgabe 2.2 bewegt
werden.

[0022] Bei der dargestellten Ausführungsform bildet
das Modul 7.1 beispielsweise ein Einlaufmodul, über
welches die Behälter 1 der Behältertransportstrecke
11 zugeführt werden. Grundsätzlich besteht aber die
Möglichkeit, dass in diesem ersten Modul bereits ei-
ne das Bedrucken fördernde Vorbehandlung der Be-
hälter 1 erfolgt. In dem Modul 7.2 erfolgt das Aufbrin-
gen der jeweiligen Basisschicht 5 auf die Außenflä-
che der Behälterwand 3 mittels der gemeinsam mit
den Behältern 1 umlaufenden Transferelemente 14.
Die weiteren, in Behältertransportrichtung A folgen-
den Module 7.3–7.7 sind als Druckmodule ausgebil-
det, wobei in jedem Modul bzw. an den Behandlungs-
positionen 10 ihrer Rotoren 9 jeweils ein Farbsatz des
mehrfarbigen Aufdrucks 6 auf die Behälter 1 bzw. auf
die Basisschicht 5 aufgebracht wird. Ein Teil der Mo-
dule 7.3–7.7 bzw. die Behandlungspositionen 10 an
den dortigen Rotoren 9 dienen auch zum Trocknen
bzw. Vernetzen der den jeweiligen Aufdruck 6 bilden-
den Druckfarbe oder Drucktinte. Das Modul 7.8 bil-
det das Auslaufmodul, mit dem die bedruckten Behäl-
ter an den Behälterauslauf 2.1 sowie an eine daran
anschließende Förderstrecke gefördert werden. Die
Fördereinrichtungen zum Zuführen und Abführen der
Behälter in bzw. aus der Anlage sowie auch die Roto-
ren 9 bzw. deren Behandlungspositionen 10 sind so
ausgeführt, dass die Behälter 1 dort im Bereich ihrer
oberen Behälteröffnung hängend gehalten sind. Glei-
chermaßen könnten die Behälter auf einem Tragteller
stehen und mittels einer Zentriertulpe gehalten sein.

[0023] Das Bedrucken der Behälter 1 in den als
Druckmodule ausgebildeten Modulen bzw. an den
dortigen Behandlungspositionen 10 erfolgt berüh-
rungslos mit nach dem Ink-Jet-Verfahren arbeiten-
den Druckköpfen, von denen jeweils wenigstens ei-
ner an jeder Behandlungsposition 10 vorgesehen ist.
Die Besonderheit der Erfindung besteht in der Aus-
bildung des Moduls 7.2 bzw. der Behandlungsposi-
tionen 10, an denen das Aufbringen der Basisschicht
5 durch Aufwalzen bzw. eines Coating-Moduls, hier

ggf. Modul 7.7, bei welchem mit einem analogen Ver-
fahren eine abschließende Versiegelung, Lackierung
oder dergleichen des Druckbildes erfolgt. Solch ein
Coating-Modul wird nachfolgend nicht gesondert be-
schrieben oder genannt, da es grundsätzlich analog
aufgebaut ist bzw. analog betrieben wird.

[0024] Die Fig. 4 zeigt in schematischer Einzeldar-
stellung und in Draufsicht eine Auftrag- oder Be-
schichtungseinrichtung 12 einer Behandlungspositi-
on 10 des Moduls 7.2, zusammen mit einer Teildar-
stellung eines Behälters 1, und zwar während des
Aufbringens des die Basisschicht 5 bildenden flüs-
sigen oder fließfähigen Basisschichtmaterials. Jede
Behandlungsposition 10 des Moduls 7.2 ist mit einer
eigenständigen Beschichtungseinrichtung 12 ausge-
bildet.

[0025] Die Beschichtungseinrichtung 12 umfasst u.
a. einen Träger 13, der um eine parallel zur Maschi-
nenachse MA orientierte Trägerachse TA des Mo-
duls 7.2 antreibbar ist (Pfeil B), und zwar synchron
mit der Drehbewegung des Rotors 9. Um die Träger-
achse TA in gleichmäßigen Winkelabständen verteilt
und in dem selben radialen Abstand von dieser Trä-
gerachse TA sind am Träger 13 mehrere segmen-
tartige Transferelemente 14 jeweils um eine Achse
PA parallel zur Maschinenachse MA und zur Träger-
achse TA schwenkbar gelagert. Die Transferelemen-
te 14 sind jeweils an ihrer bezogen auf die Trägerach-
se TA radial außenliegenden Seite mit einer Trans-
ferschicht 15 ausgebildet, die Teil einer Kreiszylin-
derfläche um eine parallel zu den Achsen MA, TA
und PA verlaufenden Achse ist. Bei in Richtung des
Pfeils B umlaufend angetriebenen Träger 13 wird je-
de Transferelement 14 mit seiner Transferschicht 15
zunächst an einer Station 16 vorbei bewegt, mit der
das die Basisschicht 5 bildende Basisschichtmate-
rial mit einer definierten Schichtdicke und einer de-
finierten Breite (in Richtung der Achse PA) sowie
mit einer definierten Länge (in Drehrichtung B) auf
die Transferschicht 15 aufgebracht wird. Die Stati-
on 16 weist hierfür eine um eine Achse parallel zur
Maschinenachse MA umlaufend angetriebene Trom-
mel 17 auf, die ähnlich der Leimtrommel eines Eti-
kettieraggregates an einer nicht dargestellten Station
mit einem gleichmäßigen, die erforderliche Schicht-
dicke aufweisenden Auftrag des Basisschichtmateri-
als versehen wird. Die Transferelemente 14 wälzen
sich mit ihrer Transferschicht 15 schlupffrei oder im
Wesentlichen schlupffrei an der Trommel 17 ab, und
zwar auch durch entsprechende Ansteuerung ihrer
Schwenkbewegung um die Achsen PA. Jedes so an
seiner Transferschicht 15 mit dem Auftrag des Basis-
schichtmaterials versehenes Transferelement 14 ge-
langt dann mit dem rotierenden Träger 13 an eine
Übergabeposition 18, an der das Basisschichtmate-
rial von der Transferschicht 15 auf die Außenfläche
der Behälterwand 3 des bereitstehenden Behälters
1 übertragen wird, und zwar durch Aufwalzen. Hier-
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für werden bei in Richtung des Pfeils B kontinuier-
lich umlaufendem Träger 13 der Behälter 1 um sei-
ne vertikale Behälterachse in Richtung des Pfeils C
gedreht und das betreffende Transferelement 14 um
die Achse PA gesteuert derart geschwenkt bzw. ge-
dreht, dass sich der Behälter 1 mit der Außenfläche
seiner Behälterwand 3 schlupffrei oder im Wesentli-
chen schlupffrei auf der Transferschicht 15 abwälzt
und hierdurch das Basisschichtmaterial mit der für die
Basisschicht 5 erforderlichen Dicke auf die Behälter-
wand 3 aufgebracht wird. Die Beschichtungseinrich-
tung 12 weist weiterhin eine Station 19 zum Trock-
nen bzw. Aushärten oder Vernetzen der Basisschicht
5 auf, beispielsweise durch Erwärmen, z. B. durch In-
frarot-Wärmestrahlung und/oder durch UV-Licht.

[0026] Wird als Basisschichtmaterial ein flüssiges
Material verwendet, so sind die Transferelemente
14 an ihren Transferschichten 15 jeweils mit einem
welchen und saugfähigen, beispielsweise mit einem
schwammartigen Material ausgebildet und das Auf-
bringen des Basisschichtmaterials erfolgt durch leich-
tes Überstreichen der Außenfläche der Behälterwand
3 mit der sich dort abwälzenden Transferschicht 15
und ohne oder im Wesentlichen ohne Krafteinwirkung
der Transferschicht auf den Behälter 1.

[0027] In einer bevorzugten Ausführung der Be-
schichtungseinrichtung 12 sind die Transferschichten
15 jeweils Segmente eines gedachten, die Achse TA
konzentrisch umschließenden Kreiszylinders, sodass
dann eine gesteuerte Schwenkbewegung der Trans-
ferelemente 14 um die Achsen PA nicht erforderlich
ist.

[0028] Die Fig. 5 zeigt eine Beschichtungseinrich-
tung 12a, die anstelle der Beschichtungseinrichtung
12 an jeder Behandlungsposition 10 des Moduls 7.2
vorgesehen ist. Die Beschichtungseinrichtung 12a
umfasst wiederum einen um die Trägerachse TR syn-
chron mit der Drehbewegung des Rotors 9 in Rich-
tung des Pfeils B angetriebenen Träger 20, an wel-
chem um die Achse TR in gleichmäßigen Winkel-
abständen versetzt mehrere segmentartige Auftrags-
und Transferelemente 21 vorgesehen sind, die je-
weils bezogen auf die Achse TR radial außen lie-
gend eine Transferschicht 22 zum Übertragen des
Basisschichtmaterials auf den sich an dieser Trans-
ferschicht 21 abwälzenden Behälter 1 bilden. Die
Transferschichten 22 sind bei dargestellten Ausfüh-
rungsform jeweils radial außen an einer Dämpf- und
Pufferschicht 23 aus einem weichen, elastischen und
sauffähige sowie auch durchlässigen Material ange-
ordnet, welches auf einem Transferschichtenträger
24 vorgesehen ist, der zumindest an seiner bezogen
auf die Achse TR radial außenliegenden Seite eine
um die Achse TR gekrümmte Teilkreiszylinderfläche
bildet, sodass auch die Transferschicht 22 entspre-
chend gekrümmt ist.

[0029] Der Transferschichtenträger 24 besteht aus
einem Material mit ausreichender Festigkeit, bei-
spielsweise aus Metall (Sintermetall) oder Keramik
(Sinterkeramik) und ist porös oder mit einer Vielzahl
von Durchbrüchen oder Mikroöffnungen derart aus-
gebildet, dass sich innerhalb des Transferschichten-
trägers 24 eine gleichmäßige Druckverteilung für das
unter Druck durch den Transferschichtenträger 24
geförderte Basisschichtmaterial sowie insbesondere
auch eine gleichmäßige Verteilung des Basisschicht-
material in der Dämpf- und Pufferschicht 23 ergibt, d.
h. diese Schicht möglichst gleichmäßig mit dem flüs-
sigen Basisschichtmaterial getränkt ist.

[0030] An der Dämpf- und Pufferschicht 23 abge-
wandten Seite des Transferschichtenträgers 24 bzw.
der diesen Träger bildenden ringsegmentförmigen
Wand ist das Transferelement 21 mit einer Versor-
gungs- oder Pufferkammer 25 versehen, und zwar
zur Aufnahme eines Puffervolumens des flüssigen
Basisschichtmaterials. Bezogen auf die Achse TR
radial außen liegend ist der Innenraum der Ver-
sorgungs- oder Pufferkammer 25 durch den Trans-
ferschichtenträger 24 begrenzt, sodass das Basis-
schichtmaterial aus der Versorgungs- oder Puffer-
kammer 25 unter Druck durch den Transferschichten-
träger 24 in die Dämpf- und Pufferschicht 23 gefördert
werden kann. Weiterhin ist der Innenraum der Ver-
sorgungs- oder Pufferkammer 25 über eine Leitung
26 mit einer Quelle zum Zuführen des Basisschicht-
materials unter Druck sowie mit einer Leitung 27 zum
Rückführen von überschüssigem Basisschichtmate-
rial an diese Quelle verbunden, von der in der Fig. 5
lediglich eine Druck- oder Förderpumpe 28 gezeigt
ist.

[0031] In der Versorgungs- oder Pufferkammer 25
ist weiterhin eine elektrische Heizung 29 vorgese-
hen, mit der das dortige Basisschichtmaterial tempe-
raturgeregelt auf einer für die Beschichtung optima-
len Temperatur gehalten wird, so dass sich gleichblei-
bende Bedingungen oder Parameter ergeben. Die
Heizung 29 kann bei entsprechender Dimensionie-
rung auch dazu verwendet werden, um das Transfe-
relement 21 am Ende einer Produktionsphase durch
Hitzeeinwirkung bzw. pyrolytisch zu reinigen. Die
elektrischen Anschlüsse der Heizung 29 und eben-
so die Leitungen 26 und 27 sind über wenigstens
einen Drehverteiler 30 geführt, sodass die Quelle
für das Basisschichtmaterial sowie Einrichtungen zur.
Ansteuerung und/oder Regelung der Heizung 29 für
sämtliche Behandlungspositionen 10 des Moduls 7.2
gemeinsam in der zugehörigen Grundeinheit 8 unter-
gebracht werden können.

[0032] Das Aufbringen der Basisschicht erfolgt an
der Beschichtungseinrichtung 12a durch Aufwalzen,
d. h. dadurch, dass sich der an einem Behälterträger
31 hängend gehaltene und mit diesen Behälterträger
um die vertikale Behälterachse gedrehte Behälter 1
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an der jeweiligen, in Richtung des Pfeils B umlaufen-
den Transferschicht 22 schlupffrei oder im Wesent-
lichen schlupffrei abwälzt, und zwar durch leichtes
Überstreichen der Außenfläche der Behälterwand 3
mit der Transferschicht 22 und ohne oder im Wesent-
lichen ohne Krafteinwirkung der Transferschicht 22
auf den Behälter 1. Auch die Beschichtungseinrich-
tung 12a weist wiederum eine, allerdings nicht darge-
stellte Station zum Trocknen oder Aushärten der auf-
gebrachten Basisschicht 5 auf.

[0033] Die Fig. 6 zeigt als weitere Ausführungsform
eine Beschichtungseinrichtung 12b, die zum Aufbrin-
gen der Basisschicht 5 jeweils an den Behandlungs-
positionen 10 des Moduls 7.1 vorgesehen ist und in
wesentlichen Elementen mit der Beschichtungsein-
richtung 12a übereinstimmt, sodass in den Fig. 6 und
Fig. 7 für solche Elemente, die konstruktiv und/oder
funktional den Elementen der Fig. 5 entsprechen,
die selben Bezugsziffern wie in der Fig. 5 verwendet
sind. Die Beschichtungseinrichtung 12b unterschei-
det sich von der Beschichtungseinrichtung 12a aber
u. a. dadurch, dass an dem jeweiligen, dem Trans-
ferelement 21 der untere Rand der Dämpf- und Puf-
ferschicht 23 und der den Transferschichtenträger
24 bildenden ringsegmentförmigen Wand gegen ein
Ringsegment 32 anliegen, welches aus einem porö-
sen Material, beispielsweise aus Metall oder Keramik
mit einer Vielzahl von Mikroporen oder Mikroöffnun-
gen besteht. Das Ringsegment 32 bildet den Einlass
einer Sammelkammer 33 und mit dieser eine Drai-
nageeinheit zum Sammeln und Rückführen von Ba-
sisschichtmaterial aus der Dämpf- und Pufferschicht
23 und aus dem Transferschichtenträger 24 während
des Betriebes der Anlage 2, aber auch nach dem Ab-
schalten dieser Anlage. Die Sammelkammer 33 ist
hierfür über eine Leitung 34 und eine Förderpumpe
35 mit einer Kammer 36 verbunden, an die auch die
Pumpe 28 angeschlossen ist und die beispielsweise
die in der Grundeinheit 8 untergebrachte Quelle für
das Basisschichtmaterial oder aber ein am Rotor 5
vorgesehener Zwischenspeicher für dieses Material
ist. Die Leitung 34 ist ebenfalls über wenigstens einen
Drehverteiler geführt.

[0034] Die Beschichtungseinrichtung 12b ist weiter-
hin mit einem Sensor 37, beispielsweise Laser-Sen-
sor zur Distanz- oder Belegungsmessung ausgebil-
det, d. h. der Sensor 37 liefert z. B. ein von dem
Abstand zwischen der Behälteraußenfläche und der
Transferschicht 22 und/oder ein von der elastischen
Verformung der Dämpf- und Pufferschicht 23 durch
den Behälter 1 abhängiges Signal, mit dem z. B. die
Zustellung der Beschichtungseinrichtung 12a in Be-
zug auf den jeweiligen Behälter 1 zur Erzielung des
kraftlosen oder im Wesentlichen kraftlosen Aufbrin-
gens des Beschichtungsmaterial gesteuert und/oder
das ordnungsgemäße Aufbringen der Basisschicht 5
überwacht wird.

[0035] Die Fig. 7 zeigt in Teildarstellung das Trans-
ferelement 21 einer Beschichtungseinrichtung 12c,
die sich von der Beschichtungseinrichtung 12b im
Wesentlichen nur dadurch unterscheidet, dass das
den Einlass in die Sammelkammer 33 bildende
Ringsegment 32 lediglich unterhalb der Dämpf- und
Pufferschicht 23 vorgesehen ist, über das Rings-
egment 32 und die Sammelkammer 33 bei dieser
Ausführungsform also lediglich überschüssiges oder
nicht benötigtes Basisschichtmaterial aus der Dämpf-
und Pufferschicht 23 abgeführt wird, d. h. das Rings-
egment 32 und die Sammelkammer 33 eine Draina-
ge für die Dämpf- und Pufferschicht 23 bilden. In der
Fig. 7 ist mit 38 das von der Transferschicht 22 be-
reitgestellte Basisschichtmaterial schematisch ange-
deutet.

[0036] In einer nicht dargestellten Weiterentwicklung
ist an oder für das Transferelement 21 eine Ver-
schlusskappe oder -kapsel für Reinigungszyklen vor-
gesehen, mittels welcher ein geschlossener Ablauf-
raum oder -spalt vor der Transferschicht 21 geschaf-
fen werden kann. Ein Reinigungs- oder Lösungsmit-
tel kann nach dem Anbringen oder Verschließen der
Transferschicht 21 über die Leitung 27 durch die
Schichten 24 und 23 gespült werden und wird über
den so gebildeten Ablaufraum oder -spalt und nach-
folgend die Sammelkammer 33 mittels den Pumpen
28 und 35 im Kreis geführt bzw. abgeleitet. Diese
Verschlusskappe oder -kapsel ist dabei idealerwei-
se als automatisch verschenk- oder verfahrbares Ele-
ment ausgebildet. Der Einsatz der Vakuumpumpe 35
ist nicht zwingend nötig, deren Einsatz vermindert
aber den Verlust von Lösungs- oder Reinigungsmit-
tel, da gezielt in der Ableitung ein Unterdruck einge-
stellt werden kann, wodurch sich weiterhin der Kon-
struktive Aufwand für die Abdichtung der Verschluss-
kappe oder -kapsel verringert.

[0037] Die Erfindung wurde voranstehend an Aus-
führungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich,
dass zahlreiche Abwandlungen und Änderungen
möglich sind, ohne dass dadurch der der Erfin-
dung zugrundeliegende Erfindungsgedanke verlas-
sen wird. So wurde vorstehend davon ausgegan-
gen, dass die Transferschichten 15 und 24 jeweils an
Transferelementen 14 bzw. 21 in Form von Segmen-
ten ausgebildet sind. Selbstverständlich besteht auch
die Möglichkeit, dass die jeweilige Beschichtungsein-
richtung 12, 12a, 12b und 12c eine durchgehende,
ringförmige, beispielsweise die Achse TR des jewei-
ligen Trägers 13 bzw. 20 umschließende Transfer-
schicht aufweist, und zwar insbesondere dann, wenn
der Auftrag des Basisschichtmaterials derart erfolgt,
dass die Basisschicht den jeweiligen Behälter an ei-
nem Behälteraußenbereich vollständig umschließt.

[0038] Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, die
Basisschicht 5 mehrschichtig mit mehreren Einzel-
schichten auszubilden, wobei dann bei der Vorrich-
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tung 2 jede Einzelschicht an unterschiedlichen Modu-
len erzeugt wird. Wie vorstehend genannt, kann ana-
log eine Versiegelung oder eine Coating angebracht
werden, so dass der Begriff der „Basisschicht” hier
nicht einschränkend zu verstehen ist, sondern allge-
mein als „Beschichtung” verstanden werden muss.

Bezugszeichenliste

1 Behälter
2 Vorrichtung oder Anla-

ge
2.1 Behältereinlauf
2.2 Behälterauslauf
3 Behälterwand
4 Behälterausstattung
5 Basisschicht, Be-

schichtung
6 Aufdruck
7.1–7.8 Modul
8 Grundeinheit
9 Rotor
10 Behandlungsposition
11 Behältertransportstre-

cke durch die Anlage 2
12, 12a, 12b, 12c Beschichtungseinrich-

tung zum Aufbringen
des Basisschichtmate-
rials

13 Träger
14 Transferelement
15 Transferschicht
16 Station
17 Trommel
18 Übergabeposition
19 Station zum Aushär-

ten und/oder Vernet-
zen der Basisschicht

20 Träger
21 Transferelement
22 Transferschicht
23 Pufferschicht
24 Transferschichtenträ-

ger
25 Versorgungs- oder

Pufferkammer
26, 27 Leitung
28 Pumpe
29 elektrische Heizung
30 Drehverteiler
31 Behälterträger
32 Ringsegment
33 Sammelkammer
34 Leitung
35 Pumpe
36 Kammer
37 Sensor
38 Basisschichtmaterial
A Behältertransportrich-

tung

B Drehrichtung des Trä-
gers 13 bzw. 20

C Drehrichtung des Be-
hälters

TA Drehachse des Trä-
gers 13 bzw. 20

PA Schwenkachse der
Transferelemente 14

MA Maschinen- oder Ro-
torachse
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Aufbringen von Ausstattungen
(4) auf Behälter durch Bedrucken, insbesondere di-
gitale Bedrucken zum Beispiel mittels Tintenstrahl-
druckverfahren, mit einem Behältertransportsystem
(7.1–7.8), mit wenigstens einer Behandlungsposition
(10) an dem Behältertransportsystem (7.1–7.8), an
der die Behälter (1) mit jeweils wenigstens einer Be-
schichtung (5), nämlich eine Basisschicht und/oder
einer Deckschicht versehen werden, auf der das Be-
drucken der Behälter (1) erfolgt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Behandlungspo-
sition (10) eine Beschichtungseinrichtung (12, 12a,
12b, 12c) mit mindestens einem Transferelement
(14, 21) aufweist, zum Aufbringen des die Basis-
schicht bildenden Basisschichtmaterials durch Auf-
wälzen oder Abrollen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beschichtungseinrichtung (12,
12a, 12b) wenigstens ein umlaufendes und eine
Transferschicht (15, 22) aufweisendes Transferele-
ment (14, 21) umfasst, auf dessen äußeren Ober-
fläche sich der jeweilige Behälter (1) zum Aufbrin-
gen der Beschichtung (5) oder des diese Beschich-
tung bildenden Basisschichtmaterials abwälzt, vor-
zugsweise schlupffrei oder im Wesentlichen schlupf-
frei abwälzt, das Transferelement (14, 21) sich auf
dem jeweiligen Behälter (1) abwälzt oder sowohl
Transferelement (14, 21) der jeweilige Behälter (1)
sich aneinander abwälzen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Behälter (1) und/oder das Trans-
ferelement (14, 21) derart angeordnet und antreib-
bar sind, dass keine Berührung zwischen Transfer-
element (14, 21) und Behälter (1) erfolgt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der lotrechte Oberflächenabstand im
Bereich größer Annäherung zwischen Behälter (1)
und Transferelement (14, 21) einstellbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trans-
ferelement (14, 21) eine Transferschicht (15, 22) auf-
weist, welche für das fließfähige Beschichtungsmate-
rial durchlässig ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Trans-
ferschicht (15, 22) von einer elastischen und/oder
weichen und/oder saugfähigen und/oder schwam-
martigen Dämpf- und Pufferschicht (23) gebildet ist
oder eine solche umfasst.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das die
Transferschicht (15, 22) bildende Transferelement

(14, 21) mit wenigstens einem weiteren gleichartigen
Transferelement (14, 21) an einem um eine Träger-
achse (TR) umlaufend antreibbaren Träger (13, 20)
vorgesehen ist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtungseinrichtung (12) eine Station (16) auf-
weist, an der das umlaufende Transferelement (14)
zum Aufbringen des Basisschichtmaterials auf die
Transferschicht (15) vorbei bewegt wird, bevor das
Transferelement (15) bei seinem weiteren Umlauf ei-
ne Übergabeposition (18) erreicht, an der sich der Be-
hälter (1) an der Transferschicht (15) abwälzt.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Transferelement (21) im Bereich seiner Transfer-
schicht (22) mit einer als Träger- und Verteilerschicht
wirkenden porösen, eine Vielzahl von Öffnungen, bei-
spielsweise Mikroöffnungen oder Mikroporen aufwei-
senden Wand (24) ausgebildet ist, über die das Ba-
sisschichtmaterial unter Druck gleichmäßig verteilt an
die Transferschicht (22) gefördert wird, und zwar vor-
zugsweise in einer Achsrichtung radial zur Umlauf-
oder Drehachse (TR) des wenigstens einen Transfe-
relementes (14, 21) oder dessen Trägers (13, 20),

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die poröse Wand (24) den Innenraum
einer Versorgungs- oder Pufferkammer (25) von der
Transferschicht (22) oder der diese Fläche bilden-
den Dämpf- und Pufferschicht (23) trennt, und dass
der Innenraum der Versorgungs- oder Pufferkam-
mer (25) über wenigstens eine Leitung (26) mit einer
Quelle verbunden ist, über die das Basisschichtma-
terial der Versorgungs- oder Pufferkammer (25) unter
Druck zugeführt wird, wobei die Versorgungs- oder
Pufferkammer (25) vorzugsweise mit wenigstens ei-
ner weiteren Leitung (27) zum Rückführen vom Ba-
sisschichtmaterial aus der Kammer an die Quelle ver-
bunden ist.

11.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Drainageein-
richtung (32, 33) zum Auffangen von überschüssi-
gem Basisschichtmaterial aus dem Übergabebereich
(18) zwischen Behälter (1) und Transferelement (21)
und/oder aus der die Transferschicht (22) bilden-
den Dämpf- und Pufferschicht (23) und/oder aus der
als Träger- und Verteilerschicht wirkenden porösen
Wand (24).

12.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Heizeinrich-
tung (29), vorzugsweise eine elektrische Heizeinrich-
tung (29) zum Beheizen bzw. Temperieren des Ba-
sisschichtmaterials, wobei diese Heizeinrichtung (29)
beispielsweise für ein Temperieren des Basisschicht-
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materials in der Versorgungs- oder Pufferkammer
(25) angeordnet ist.

13.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Sensor (37)
an der Übergabe- oder Auftragsposition (18) zur Mes-
sung der Distanz zwischen dem Behälter (1) und
dem Transferelement (14, 21) oder dessen Trans-
ferschicht (15, 22) und/oder zur Messung und/oder
Überwachung des die Basisschicht bildenden Auf-
trags auf dem jeweiligen Behälter 1.

14.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an ei-
nem um eine vertikale Maschinenachse (MA) umlau-
fend antreibbaren Rotor (9) mehrere Behandlungs-
positionen (10) vorgesehen sind, und dass jede Be-
handlungsposition (10) eine Beschichtungseinrich-
tung (12, 12a, 12b) aufweist.

15.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tor (9) mit einer Vielzahl weiterer Motoren (9) die Be-
hälterbehandlungs- oder Transportstrecke (11) bildet,
und dass die Behandlungspositionen (10) für das Auf-
bringen der Beschichtung (5) an wenigstens einem
Rotor (9) und die Behandlungspositionen (10) für das
Bedrucken und für ein Trocknen und/oder Vernetzen
von Druckfarbe an wenigstens einem weiteren in Be-
hältertransportrichtung (A) folgenden Rotor (9), vor-
zugsweise an mehreren weiteren in Behältertrans-
portrichtung (A) folgenden Rotoren (9) ausgebildet
sind.

16.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an oder
für das Transferelement (14, 21) eine ein- oder mehr-
teilige, schwenk oder verfahrbare Verschlusskappe
oder -kapsel vorgesehen ist.

17.    Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verschlusskappe oder -kap-
sel in der Einsatzposition unter anderem gemeinsam
mit der Transferschicht (14, 21) einen Ablaufraum
oder -spalt bildet, welcher mit einem Reinigungs-
und/oder Lösungsmittel, insbesondere im Kreislauf,
durchströmbar ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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